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Aufhebung der Coronaregelungen zum 1. März 2023 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Landesregierung hat entschieden, die Corona-Verordnung zum 1. März 2023 aufzu-

heben. Damit treten zeitgleich auch die Corona-Verordnung Schule und die Corona-Ver-

ordnung absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen außer Kraft. Für die Schulen er-

geben sich daraus folgende Konsequenzen: 

 

Testangebot an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und 

Schulkindergärten 

Die Verpflichtung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den 

Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwick-

lung, Schulkindergärten mit den entsprechenden Förderschwerpunkten und Sonderpä-

dagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit anderen Förderschwerpunkten mit 

dem Bildungsgang geistige Entwicklung, den Schülerinnen und Schülern und dem Per-

sonal zweimal pro Woche ein Testangebot zu machen, entfällt. Vorrätige Tests können 

bei Bedarf aber noch bis zu den Osterferien wie bisher angeboten bzw. an die berech-

tigten Personen ausgegeben werden. 

 

Präsenzpflichtbefreiung für Schülerinnen und Schüler 

Mit dem Außerkrafttreten der Corona-Verordnung Schule entfällt auch die Rechtsgrund- 
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lage für die Präsenzpflichtbefreiung wegen des Risikos eines schweren Verlaufs der 

Krankheit COVID-19. Neuanträge können ab dem 1. März 2023 daher nicht mehr bewil-

ligt werden. Bereits erteilte Präsenzpflichtbefreiungen müssen aber grundsätzlich nicht 

widerrufen werden. Sie gelten bis zum Ende ihrer Befristung, längstens aber bis zum 

Ende des Schuljahres 2022/2023 fort. 

 

Ab dem 1. März 2023 gelten für die Befreiung vom Unterricht bzw. die Beurlaubung vom 

Schulbesuch grundsätzlich wieder die allgemeinen Regelungen der §§ 3 ff. Schulbe-

suchsverordnung. Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die krankheitsbedingt die 

Schule längerfristig nicht besuchen können, besteht wie bisher die Möglichkeit, einen 

Antrag auf Hausunterricht gemäß § 21 SchG zu stellen.  

 

Schutzmaßnahmen bei positivem Coronatest  

Die Aufhebung der Corona-Verordnung absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen 

hat zur Folge, dass auch die Absonderungs- bzw. Maskenpflicht für positiv auf das 

Coronavirus getestete Personen ab dem 1. März 2023 entfällt. Personen mit Krankheits-

symptomen sollten sich aber weiterhin krankmelden und zu Hause bleiben. 

 

Die Bestimmungen der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2022/2023 bleiben 

von der Aufhebung der Corona-Verordnungen unberührt und gelten somit bis zum Ende 

des Schuljahres 2022/2023 fort. 

 

Mit Außerkrafttreten der Corona-Verordnung endet auch das Monitoring des Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit und Integration zur Gesamtbeurteilung der Lage der Kriti-

schen Infrastruktur, für das wöchentlich auch die Zahl der erkrankten Lehrkräfte zu mel-

den war. Diese Daten werden daher ab sofort nicht mehr erhoben. Ich möchte mich an 

dieser Stelle nochmals ausdrücklich für Ihre regelmäßigen Rückmeldungen im Rahmen 

dieser Abfrage bedanken. 

 

Über den Einsatz schwangerer und vulnerabler Lehrkräfte im Präsenzunterricht werden 

wir mit einem gesonderten Schreiben informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

Daniel Hager-Mann 


